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Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.

[bookmark: _Hlk213800688]Die umrandeten und lachsfarben markierten Textteile (wie hier) sind Erläuterungen, welche bei der Erarbeitung Kostenschätzung und Abgeltungen (Anhang 2) zu beachten sind. Sie sind jedoch spätestens in der endgültigen Fassung des Dokuments zu entfernen.
Anhang 2 zum Schutzzonenreglement
KOSTENSCHÄTZUNG UND ABGELTUNGEN
für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der 
Fassung(en)] in der Gemeinde / den Gemeinden [Name]
Kostenschätzungen für auszuführende Schutzmassnahmen
1 Die aufgeführten Kostenschätzungen, nach Art. 17 Abs. 1 Schutzzonenreglement, basieren auf Richtwerten / Kostenschätzungen / usw. und stellen eine Orientierung für die zu erwartenden Grössenordnung der mit den Massnahmen verbunden Kosten dar. Die realen Kosten können erheblich von den hier ermittelten Kostenschätzungen abweichen. 
	Schutzmassnahmen bei Bauten und Anlagen 
(siehe Gefahrenkataster)
	Parzelle(n) Nr. / Schutz-Zone
	Kostenschätzung pro Schutzmassnahme
(in CHF)

	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]



2 Kostenaufteilung bei Massnahmen, welche mehrere Parzellen betreffen, richten sich sinngemäss nach den Bestimmungen des Beitragsverfahrens gemäss KRG und KRVO. 
Vereinbarung(en) über die Kostenbeteiligung von auszuführenden Schutzmassnahmen
Ziff. 2 ist nur aufzunehmen, wenn es tatsächlich Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und den Betroffenen gibt.

Die Gemeinde xy hat mit den/dem Betroffenen/Grundeigentümer/n eine Vereinbarung/Vereinbarungen über eine Kostenübernahme/Kostenbeteiligung an den auszuführenden Schutzmassnahmen getroffen. Die Vereinbarungen betreffen lediglich die Beteiligung der Inhaberin/des Inhabers der Wasserfassungen an den Kosten für die Umsetzung der erforderlichen Schutzmassnahmen. Sie entbinden den Grundstückseigentümer/Inhaber der Anlage nicht von der Pflicht die Schutzmassnahmen fristgerecht umzusetzen. Die Vereinbarung(en) ist/sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.
	Schutzmassnahmen bei Bauten und Anlagen 
(siehe Gefahrenkataster)
	Parzelle(n) Nr. / Schutz-Zone
	Vereinbarung

	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]



Vereinbarung(en) für die Abgeltung von landwirtschaftlichen Ertragsausfällen
Ziff. 3 ist nur aufzunehmen, wenn es tatsächlich Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und den Betroffenen gibt.

[Die Gemeinde/Inhaber der Wasserfassung xy hat mit den/dem Grundeigentümer(n) von landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen eine Vereinbarung/Vereinbarungen betreffend der Ausrichtung von Ertragsausfallentschädigung(en) getroffen. Unabhängig der getroffenen Vereinbarungen müssen die Grundeigentümer die Anforderungen an die landwirtschaftliche Bewirtschaftung einhalten. Die Vereinbarung(en) ist/sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.
	Anforderungen an die Bewirtschaftung
	Parzelle(n) Nr. / Schutz-Zone
	Vereinbarung

	[….]
	[….]
	[….]

	[….]
	[….]
	[….]




Sollte sich die Gemeinde entscheiden, sich nicht an den Kosten für die Umsetzung von Schutzmassnahmen und an Ertragsausfällen zu beteiligen, dann ist folgender Satz, statt der Abs. 2 und Abs. 3 in den Anhang aufzunehmen:

[Zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung wurden keine Vereinbarungen zwischen dem Inhaber der Wasserfassung und den betroffenen Grundeigentümern über Kostenbeteiligungen oder Abgeltungen für landwirtschaftliche Ertragsausfälle geschlossen.]
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